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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Körperschaftsteuerliche Organschaft unter 
Beteiligung einer Kapitalgesellschaft mit 
atypischer stiller Beteiligung 

Mit zwei im April 2025 veröffentlichten Urteilen hatte der 
Bundesfinanzhof entschieden, dass eine Kapitalgesellschaft, 
an der eine atypisch stille Beteiligung besteht, 
Organgesellschaft im Rahmen einer körperschaftsteuerlichen 
Organschaft sein kann. Unter anderem sind die obersten 
Finanzrichter in einem Urteil von der Auffassung der 
Finanzverwaltung abgewichen. Nun hat das 
Bundesfinanzministerium zu den Folgen der beiden Urteile 
Stellung genommen. 

Hintergrund 

Mit Urteilen vom 11. Dezember 2024 – I R 33/22 und I R 17/21 hat der BFH 

entschieden, dass eine Kapitalgesellschaft, an der eine atypisch stille Beteiligung 

besteht, Organgesellschaft im Rahmen einer körperschaftsteuerlichen Organschaft 

sein kann (siehe hierzu unsere diesbezüglichen Blogbeiträge vom 4. April 

2025 und vom 10. April 2025). 

Mit Urteil I R 17/21 hat der BFH darüber hinaus festgehalten, dass, wenn 

unabhängig voneinander mehrere atypisch stille Beteiligungen jeweils (nur) an 

verschiedenen Niederlassungen einer Kapitalgesellschaft bestehen, diese 

Kapitalgesellschaft dann grundsätzlich Organträger einer körperschaftsteuerlichen 

Organschaft sein kann.  

Der BFH hat damit zum Teil der Aussage im BMF-Schreiben vom 20. August 2015 

widersprochen, wonach eine Kapitalgesellschaft, an der eine atypisch stille 

Beteiligung besteht, weder Organgesellschaft noch Organträgerin sein kann. 
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Fundstelle 
Das BMF-Schreiben fin-

den Sie hier. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/248346/organschaft-und-atypisch-stille-beteiligung/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/248346/organschaft-und-atypisch-stille-beteiligung/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/248426/organschaft-und-atypisch-stille-beteiligung-ii/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2025-11-13-organschaft-atypisch-stille-beteiligung.pdf?__blob=publicationFile&v=1


PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 2, 15. Januar 2026  4 
Home    

Das BMF hat nun reagiert, sein früheres Schreiben aufgehoben und seine bisherige 

Auffassung teilweise modifiziert. Danach gilt nun in allen offenen Fällen das 

Folgende: 

Atypisch stille Gesellschaft 

Besteht am Handelsgewerbe einer Kapitalgesellschaft eine stille Beteiligung nach § 

230 HGB, die ertragsteuerlich als Mitunternehmerschaft zu qualifizieren ist, kann 

diese atypisch stille Gesellschaft weder Organgesellschaft noch 

Organträgerin sein. 

Kapitalgesellschaft, an der eine atypisch stille Beteiligung besteht 

Entgegen der früheren ministeriellen Auffassung kann nun eine Kapitalgesellschaft, 

an der eine atypisch stille Beteiligung besteht, Organgesellschaft sein. 

Organträgerin kann eine Kapitalgesellschaft, an der eine atypisch stille 

Beteiligung besteht, aber nur dann sein, wenn die Beteiligung an der 

Organgesellschaft einem Geschäftsbereich der Kapitalgesellschaft zuzuordnen ist, 

an dem keine atypisch stille Beteiligung besteht. 

Billigkeitsregelung 

Am 20. August 2015 bereits bestehende, steuerlich anerkannte Organschaften mit 

Organträgern, an deren gesamtem Handelsgewerbe atypisch stille Beteiligungen 

bestehen, können unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls im Wege 

der Billigkeit und aus Gründen des Vertrauensschutzes weiter steuerlich anerkannt 

werden.  
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 15. Januar 2026 

Steuerstundungsmodell gemäß § 15b EStG: Zur 
Rolle des Gründungsgesellschafters und zur 
Relevanz von Verlusten aus der 
Inanspruchnahme eines 
Investitionsabzugsbetrags gemäß § 7g Abs. 1 
EStG 

Das für die Annahme einer modellhaften Gestaltung im Sinne des § 15b Abs. 2 des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) erforderliche "vorgefertigte Konzept" muss so-

wohl bezogen auf den Geschäftsgegenstand der Gesellschaft als auch auf ihre Kon-

struktion bereits vor der eigentlichen Investitionsentscheidung durch den oder die 

Initiatoren festgelegt worden sein (Bestätigung der Rechtsprechung). 

Ein Steuerstundungsmodell im Sinne von § 15b Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 EStG kann 

auch vorliegen, wenn die prognostizierten Verluste auf der Inanspruchnahme eines 

Investitionsabzugsbetrags gemäß § 7g Abs. 1 EStG beruhen. Entsprechende Verluste 

sind auch bei der Berechnung der "Nichtaufgriffsgrenze" des § 15b Abs. 3 EStG zu 

berücksichtigen. 

Ob ein Gründungsgesellschafter den Beschränkungen des § 15b EStG unterliegt, 

hängt davon ab, ob er wie ein passiver Investor aufgetreten ist oder ob er das "vor-

gefertigte Konzept" nicht nur unwesentlich mitbestimmt hat. 

Der Initiator und Entwickler eines "vorgefertigten Konzepts" unterliegt nicht allein 

deshalb, weil er sich an dem "Steuerstundungsmodell" zu den gleichen Bedingungen 

wie die übrigen Anleger beteiligt, der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 15b 

EStG. 

Urteil vom 02. Oktober 
2025, IV R 14/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620001/
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Firmenwagenbesteuerung: Keine 
vorteilsmindernde Berücksichtigung der vom 
Arbeitnehmer getragenen Stellplatzkosten 

Die unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes oder einer Garage tritt als eigen-

ständiger Vorteil neben den Vorteil für die Nutzung eines betrieblichen Kfz zu priva-

ten Fahrten. Vom Arbeitnehmer getragene Stellplatzkosten mindern daher den 

geldwerten Vorteil aus der Kfz-Überlassung nicht. 

Buchwertantrag nach § 3 Abs. 2 UmwStG; 
gewerbesteuerliche Nichterfassung des 
Übernahmeverlustes nach § 18 Abs. 2 Satz 1 
UmwStG 

NV: Der Buchwertantrag nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Umwandlungssteuergesetzes 

(UmwStG) 2006 kann in der notariellen Urkunde über die Umwandlung, von der 

der Notar dem zuständigen Finanzamt nach § 54 Abs. 1 der Einkommensteuer-

Durchführungsverordnung eine beglaubigte Abschrift übersendet, gestellt werden 

(Bestätigung der Rechtsprechung). 

NV: Nach § 18 Abs. 2 Satz 1 UmwStG ist ein Übernahmegewinn oder Übernahme-

verlust --ohne weitere Voraussetzungen-- gewerbesteuerlich nicht zu erfassen. Diese 

sachliche Steuerbefreiung ist mit dem Grundgesetz vereinbar (Bestätigung der 

Rechtsprechung). 

Urteil vom 09. Septem-
ber 2025, VI R 7/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 02. Oktober 
2025, IV R 14/25 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620003/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520387/
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Rechtsprechung im Blog 
"Unechte" Realteilung beim Ausscheiden einer 
Mitunternehmerkapitalgesellschaft aus einer 
Personengesellschaft gegen Übertragung 
"eigener" Anteile 

Der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 
25.05.2009 (BGBl I 2009, 1102) eingefügte § 272 Abs. 1a und 
Abs. 1b des Handelsgesetzbuchs hat nichts an der Beurteilung 
geändert, dass es sich bei den von der Kapitalgesellschaft er-
worbenen eigenen Anteilen, die nicht zur Einziehung bestimmt 
sind, steuerrechtlich um Wirtschaftsgüter handelt. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die gewerblich geprägte A-GmbH & Co. KG (Klägerin) war an der B-AG beteiligt. 

Die B-AG war zugleich einer der Kommanditisten der KG, deren Gesellschaftszweck 

allein der Erwerb und die Verwaltung von Aktien an der B-AG ist. Die quotale Betei-

ligung am Vermögen der Klägerin bestimmt sich nach der Anzahl der eingebrachten 

Aktien der B-AG (fiktive Stückaktien). 

Im gleichen Jahr kündigte die B-AG die Beteiligung an der Klägerin und schied ge-

gen Sachabfindung in Form von eigenen Stückaktien sowie gegen Barabfindung als 

Kommanditistin aus der Klägerin aus. Später zog sie die Aktien ein. 

Das Finanzamt verneinte eine Realteilung, weil die B-AG eigene Anteile erhalten 

habe, die keine Wirtschaftsgüter seien und ermittelte einen Aufgabegewinn. 

Die Klage vor dem Hessischen Finanzgericht hatte Erfolg (siehe unseren Blogbei-

trag). 
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Fundstelle 
BFH, Urteil vom 21. Au-

gust 2025 (IV R 16/22), 

veröffentlicht am 8. Ja-

nuar 2026. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/235421/unechte-realteilung-bei-der-uebertragung-eigener-aktien/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/235421/unechte-realteilung-bei-der-uebertragung-eigener-aktien/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520376/
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Entscheidung des BFH           

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision 

als unbegründet zurückgewiesen. 

Der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25.05.2009 (BGBl I 2009, 

1102) eingefügte § 272 Abs. 1a und Abs. 1b des Handelsgesetzbuchs hat nichts an 

der Beurteilung geändert, dass es sich bei den von der Kapitalgesellschaft erworbe-

nen eigenen Anteilen, die nicht zur Einziehung bestimmt sind, steuerrechtlich um 

Wirtschaftsgüter handelt. 

Werden im Zuge der Realteilung Einzelwirtschaftsgüter in das inländische Betriebs-

vermögen einer Mitunternehmerkapitalgesellschaft übertragen, regelt § 16 Abs. 3 

Satz 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) abschließend die Frage, ob der hier-

durch bedingte Übergang stiller Reserven in das Körperschaftsteuerregime der Si-

cherstellung deren Besteuerung entgegensteht. 

§ 16 Abs. 3 Satz 4 EStG ist --ebenso wie § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG-- im Wege teleologi-

scher Reduktion dahin auszulegen, dass der Ansatz des gemeinen Werts hinsichtlich 

des übertragenen Einzelwirtschaftsguts ausscheidet, wenn kein Wechsel stiller Re-

serven aus dem Einkommensteuer- in das Körperschaftsteuerregime erfolgt. Da-

nach sind die Buchwerte fortzuführen, wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens der 

Mitunternehmerkapitalgesellschaft an der Personengesellschaft ausschließlich (in-

ländische) Körperschaften beteiligt sind (entgegen Schreiben des Bundesministeri-

ums der Finanzen vom 19.12.2018, BStBl I 2019, 6, Rz 11). 

Der durch das Jahressteuergesetz 2024 vom 02.12.2024 (BGBl. 2024 I 

Nr. 387) --JStG 2024-- eingefügte § 16 Abs. 3 Satz 5 i.V.m. § 6 Abs. 5 Satz 7 EStG 

gilt nach § 52 Abs. 12 Satz 19 EStG i.d.F. des JStG 2024 erstmals für Übertragungen 

von Wirtschaftsgütern, die nach dem 18.10.2024 stattfinden. 

Behandlung von GmbH-Anteilen des 
Mitunternehmers als Sonderbetriebsvermögen II 
bei der Mitunternehmerschaft 

Beteiligt sich der Kommanditist einer GmbH & Co. KG an einer 
GmbH, deren Anteile bislang die GmbH & Co. KG allein gehal-
ten hat, führt die bestehende Beteiligung der GmbH & Co. KG 
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an der GmbH allein nicht dazu, dass die neu erworbene Kapi-
talbeteiligung des Kommanditisten für das Unternehmen der 
Personengesellschaft als wirtschaftlich vorteilhaft und damit 
als notwendiges Sonderbetriebsvermögen II anzusehen ist. 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 

Sachverhalt 

Streitig ist die steuerliche Behandlung eines im Rahmen einer Kapitalerhöhung ge-

leisteten Aufgelds für einen GmbH-Anteil und des aus der nachfolgenden Veräuße-

rung des Anteils resultierenden (Sonderbetriebs-)Verlusts. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben und Entscheidung der Vorinstanz aufgeho-

ben. 

Eine Tochter-Kapitalgesellschaft erfüllt eine wesentliche wirtschaftliche Funktion 

ihrer Mutter-Personengesellschaft im Sinne der Rechtsprechung zur Qualifizierung 

von Kapitalbeteiligungen als notwendiges Sonderbetriebsvermögen II nicht bereits 

dadurch, dass sie der Muttergesellschaft allein aufgrund deren finanzieller Beteili-

gung die Teilhabe an den von ihr erzielten Vermögensmehrungen ermöglicht (Be-

stätigung von Urteil des BFH vom 07.03.1996 - IV R 12/95, BFH/NV 1996, 736). 

Beteiligt sich der Kommanditist einer GmbH & Co. KG an einer GmbH, deren An-

teile bislang die GmbH & Co. KG allein gehalten hat, führt die bestehende Beteili-

gung der GmbH & Co. KG an der GmbH allein nicht dazu, dass die neu erworbene 

Kapitalbeteiligung des Kommanditisten für das Unternehmen der Personengesell-

schaft als wirtschaftlich vorteilhaft und damit als notwendiges Sonderbetriebsver-

mögen II anzusehen ist. 

Die Annahme von Sonderbetriebsvermögen II setzt neben der wirtschaftlichen Ver-

flechtung zwischen der Personengesellschaft und der Kapitalgesellschaft kumulativ 

voraus, dass der Mitunternehmer die Kapitalgesellschaft beherrscht. Er muss seine 

bei der Kapitalgesellschaft bestehende Machtstellung in den Dienst des Unterneh-

mens der Personengesellschaft stellen (Bestätigung von BFH-Urteil vom 

20.09.2018 - IV R 39/11, BFHE 262, 393, BStBl II 2019, 131). 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 25. Sep-

tember 2025 (IV R 

12/23), veröffentlicht am 

8. Januar 2026. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520373/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520373/
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Ein "verlustgeneigtes" Wirtschaftsgut, das nicht dem gewillkürten (Sonder-)Be-

triebsvermögen zugeordnet werden kann, liegt nicht nur vor, wenn der "innere 

Wert" des Wirtschaftsguts im Zeitpunkt der Zuordnungsentscheidung herabgesetzt 

ist, sondern auch dann, wenn die Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts seinen 

Verkehrswert erheblich übersteigen, so dass eine Vermutung dafür spricht, dass es 

dem Betrieb keinen Nutzen, sondern Verluste bringen wird. 

Business Meldungen 

Einführung des de-minimis-Transparenzregisters zum 1. Januar 2026 

Am 1. Januar 2026 wurde ein neues Kapitel bei der Erfassung von de-minimis-Bei-

hilfen aufgeschlagen: Das zentrale und öffentlich einsehbare Transparenzregister 

wird verpflichtend bei der Gewährung der de-minimis- und DAWI-de-minimis-Bei-

hilfen eingeführt. Das Register, das die EU- Kommission als webbasierte Anwen-

dung bereitstellt, soll sicherstellen, dass alle de-minimis-Beihilfen einschließlich 

Beihilfegeber und -empfänger für die Öffentlichkeit nachvollziehbar dokumentiert 

sind. 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252741/einfuehrung-des-de-minimis-transparenzregisters-zum-1.-januar-2026/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252741/einfuehrung-des-de-minimis-transparenzregisters-zum-1.-januar-2026/
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Service 

 

Steuern zum Frühstück 
Webcast, 25.02.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 
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https://www.pwc-events.com/steuernzumfruehstueck
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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